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Fachbereich 

Prüfungswesen 

 

Teil IV   ADA  
   

besteht aus:  besteht aus: 

Schriftlicher Teil:  Schriftlicher Teil: 

Handlungsfeld 1:  

Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und 

Ausbildung planen 

 Handlungsfeld 1:  

Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und 

Ausbildung planen 

Handlungsfeld 2:  

Ausbildung vorbereiten und Einstellung von 

Auszubildenden durchführen 

 Handlungsfeld 2:  

Ausbildung vorbereiten und Einstellung von 

Auszubildenden durchführen 

Handlungsfeld 3:  

Ausbildung durchführen 

 Handlungsfeld 3:  

Ausbildung durchführen 

Handlungsfeld 4: 

Ausbildung abschließen 

 Handlungsfeld 4: 

Ausbildung abschließen 

Praktischer Teil:  Praktischer Teil: 

Praktische Durchführung einer 

Ausbildungssituation 

 Praktische Durchführung einer 

Ausbildungssituation 

Fachgespräch  Fachgespräch 

   

Bestehensregeln (s. AMVO § 5)  Bestehensregeln (s. AusbEignV § 4) 

Schriftlicher und praktischer Teil mind. 50 Punkte  Schriftlicher und praktischer Teil mind. 

„ausreichend“ 

Mündliche Ergänzungsprüfung in einem 

Handlungsfeld möglich (nur, wenn dies zum 

Bestehen führt) 

 Keine Ergänzungsprüfung möglich 

Bei Nichtbestehen sind drei 

Wiederholungsversuche möglich. 

 Bei Nichtbestehen sind zwei 

Wiederholungsversuche möglich. 

Bei Nichtbestehen des schriftlichen Teils müssen 

nur nichtbestandene Handlungsfelder wiederholt 

werden. 

 Bei Nichtbestehen des schriftlichen Teils müssen 

alle Handlungsfelder wiederholt werden. 

   

Qualifikation  Qualifikation 

Führt zusammen mit und nach Bestehen der 

anderen Teile der Meisterprüfung zu DQR/EQR 6 

 Eigenständige Prüfung mit DQR 5 

Befreit von Teil IV der Meisterprüfung 

   

 
Bitte beachten Sie, dass Sie nur an der Teil IV Prüfung teilnehmen können, wenn die Zulassung für die 
Meisterprüfung vorliegt. 
Wenn Sie die fachlichen Teile I und II bei einer anderen Handwerkskammer absolvieren, ist dort der 
Zulassungsantrag zu stellen. 
Bitte informieren Sie Ihre fachlich zuständige Kammer, wenn Sie die Teil IV Prüfung bei uns ablegen möchten. 
 
Eine separate Anmeldung zur Prüfung ist unabhängig von Kurs und Zulassung notwendig. 
Die Anmeldung erfolgt über das Kundenportal. 
 
Informationen zu den Prüfungsterminen und zur Anmeldung finden Sie unter: 
https://www.hwk.de/meisterpruefung-teil4-ada/  

https://www.hwk.de/meisterpruefung-teil4-ada/

